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RS OGH 1985/12/10 4Ob161/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1985

Norm

BAG §18

Rechtssatz

Die Rechtsgrundlage der Weiterbeschäftigung nach § 18 BAG ist in allen Fällen eine (ausdrückliche oder schlüssige)

Vereinbarung. Daneben bestehen aber die gesetzlichen (gegebenenfalls auch die kollektivvertraglichen)

Bestimmungen über die Behaltep7icht betre8end die Mindestdauer von vier Monaten und die Verp7ichtung zur

Weiterverwendung des Lehrlings im erlernten Beruf (Recht auf Beschäftigung) fort. Die vertragliche Vereinbarung

vermag diese zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nicht aufzuheben.
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